
   

Flächenbenutzung 2024 - 2 -

Nur obligatorisch für alle OeLN-Gemeinschaften mit gemeinsamer Fruchtfolge Fruchtfolge - Variante 2

bei mehr als 3 ha offenem Ackerland, wenn bei der Erhebung die Fruchtfolge- Anzahl und Anteil Kulturen

Variante 2 gewählt wurde (gemeinsame Berechnung). siehe Technische Regeln OeLN Seiten 3 und 4

Für alle anderen Betriebe kann die Fruchtfo lge-Variante 2 in GELAN Fläche % / AF max. % Anzahl 2)

berechnet werden (Auswertungen > Erhebung > Flächenbenutzung). ha Kulturen

Weizen + Dinkel . 50%

Roggen .

Gerste .

Triticale .

Getreidemischel gedroschen .
Getreide oder Getreidemischel siliert .

.......................................................... .

Getreide (ohne Hafer) . 66%

Hafer . 25%

Raps . 25%

Sonnenblumen . 25%

Raps + Sonnenblumen . 33%

Mais . 40 - 60 % 3)

Zucker-/Futterrüben . 25%

Kartoffeln . 25%

Eiweisserbsen . 15%

Sojabohnen . 25%

Ackerbohnen . 25%

.......................................................... .

Tabak . 25%

Gemüse (nur Hauptkulturen) . 4)

Buntbrache  .

Rotationsbrache  .

Saum auf der Ackerfläche  .

Nützlingsstreifen  .

Offene Ackerfläche OA .

Kunstwiesen (max. 6 Jahre nach Neuanlage)

- Andere Kunstwiesen . 5)

.......................................................... .

Ackerfläche AF . 100

Naturwiesen

- Extensiv genutzte  .

- Wenig intensiv genutzte .

- Heimweiden (inkl. ext. genutzte Weiden) .

- Anderes Dauergrünland :

  ohne Düngeverbot .

  mit Düngeverbot  .

Uferwiese entlang von Fliessgew ässern  .

Streueflächen  .

Reben .

Obstanlagen .

Beerenanlagen .

Gewürz- und/oder Heilkräuter .

Baumschulen .

Chinaschilf .

.......................................................... .

.

Hecken, Feld- und Ufergehölze: 

 - BFF (Krautsaum inbegriffen)  .

 - and. nicht BFF (Pufferstreifen inbegriffen)  .

Landw. Nutzfläche mit Bauland .

 - Bauland (erschlossen oder ab 2014) .

Landwirtschaftliche Nutzfläche LN .   Flächen ohne Düngung

Überdeckte Kulturen (f ixe Fundamente)
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2) Anzahl Kulturen
Wenn eine Kultur mehr als 10 % der AF 
bedeckt, zählt diese als 1 Kultur.
Kulturen mit weniger als 10 % der AF können 
addiert werden und gelten pro Tranche von 10 
Prozent, die sie zusammen überschreiten, als 
jeweils eine Kultur.

4) Wenn der Anteil der Gemüsefläche
(2 Familien und mehr) an der AF:
10 - 19 % = 1 Kultur
20 - 29 % = 2 Kulturen
30 % und + = 3 Kulturen

5) Wenn der Anteil der Kunstwiesen an der 
AF:
10 - 19 % = 1 Kultur
20 - 29 % = 2 Kulturen
30 % und + = 3 Kulturen

Total

1) "Ackerschonstreifen" und "Getreide in weiter 
Reihe" sind mit der entsprechenden Kultur 
zusammen zu rechnen.

3) je nach Anbauverfahren
(siehe Techn. Regeln Seiten 3 und 4)


